Anhang zum Vernehmungsprotokoll eines Jugendlichen
vom ……………………………………………….
BELEHRUNG
Belehrung über Rechte und Pflichten
1. Der Minderjährige hat folgende Rechte:
· Recht auf Verteidigung, einschließlich des Rechts auf Beistand durch einen Verteidiger und des Rechts auf Beantragung der Bestellung eines Pflichtverteidigers gem. Art. 38 Abs. 3 des uwrn-Gesetzes (Art. 36 Abs. 1 Nummer 1 des uwrn),
· auf Bestellung eines Verteidigers durch eine andere Person, wenn die/der festgenommene Minderjährige keinen Verteidiger bestellt hat (Art. 37 Abs. 3 uwrn),
· die/ der Minderjährige darf höchstens drei Verteidiger gleichzeitig haben (Art. 34 Abs. 4 uwrn),
· auf persönliche Vertretung oder auf Vertretung durch einen Verteidiger (Art. 37 Abs. 1 uwrn),
· zur Abgabe der Erklärungen oder Antworten auf einzelne Fragen (Art. 36 Abs. 1 Ziff. 2 des uwrn),
· zur Verweigerung der Abgabe der Erklärungen oder Antworten auf einzelne Fragen (Art. 36 Abs. 1 Ziff. 3 uwrn),
· zur unentgeltlichen Bestellung eines Dolmetschers, wenn der Minderjährige die polnische Sprache nicht ausreichend beherrscht (Art. 36 Abs. 1 Ziff. 4 uwrn),
· zur unentgeltlichen Bestellung eines Gebärdensprachdolmetschers, wenn es sich um eine Person im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 des Gesetzes vom 19. August 2011 über Gebärdensprache und andere Kommunikationsmittel handelt (Art. 36 Abs. 1 Ziff. 5 uwrn),
· in dringenden Fällen auf Antragsstellung auf Beweiserhebung und -aufnahme (Art. 300 der Strafprozessordnung),
· auf Vernehmung unter Beteiligung eines Verteidigers, dessen Nichterscheinen die Vernehmung nicht verhindert (Art. 301 der Strafprozessordnung),
· auf Vernehmung im Beisein von mindestens einem der erziehungsberechtigten Elternteile oder des Vormunds oder Verteidigers des Minderjährigen, und wenn diese an der Vernehmung nicht teilnehmen können, eine andere in Art. 115 § 11 des Strafgesetzbuchs genannte nahestehende Person oder einen Verwandten des Minderjährigen, einen Vertreter aus der Schule, die der Minderjährige besucht, einen Familienhelfer, einen Koordinator der Familienpflege oder einen Vertreter eines sozialen Verbands, einschließlich einer Nichtregierungsorganisation (Art. 59 Abs. 3 uwrn),
· Recht auf Akteneinsicht (Art. 32 Absätze 1 und 2 uwrn),
· Beschwerden gegen Verletzung eigener Rechte (Art. 86 Abs. 1 uwrn),
· Recht zu Antragsstellung, dass die Sache von einer Schlichtungsstelle geführt wird. Die Teilnahme eines Minderjährigen an einer Schlichtung ist freiwillig. Das Familiengericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung die Ergebnisse der Schlichtung und die durch die Schlichtungsstelle erzielte Vereinbarung (Art. 57 uwrn).
2. Ein Minderjähriger oder seine Eltern oder sein Erziehungsberechtigter können beim Familiengericht Bestellung eines Pflichtverteidigers für den Minderjährigen beantragen, wenn sie sich nicht leisten können, die Kosten für einen Verteidiger ihrer Wahl zu übernehmen, ohne den notwendigen Lebensunterhalt für sich und ihre Familie zu gefährden oder wenn andere besondere Umstände vorliegen. Das Familiengericht gibt dem Antrag statt, wenn es die Mitwirkung eines Verteidigers in der Sache für begründet hält (Art. 38 Abs. 3 Ziff. 1 und 2 uwrn).
3. Das Familiengericht bestellt einen Pflichtverteidiger, wenn der Minderjährige keinen eigenen Verteidiger hat, wenn:
– die Interessen des Minderjährigen und seiner Eltern oder seines Erziehungsberechtigten widersprüchlich sind (Art. 38 Abs. 1 des uwrn),
– der Minderjährige taub oder blind ist (Art. 38 Abs. 2 Ziff. 1 uwrn),
– wenn begründete Zweifel daran bestehen, ob der Minderjährige aufgrund seines geistigen Zustands in der Lage ist, sich am Verfahren zu beteiligen oder seine Verteidigung selbständig und angemessen wahrzunehmen (Art. 38 Abs. 2 Ziff. 2 uwrn),
– der Jugendliche wurde einer einstwilligen Maßnahme in Form einer vorübergehenden Unterbringung in einer Pflegefamilie oder einer vorübergehenden Unterbringung in einem Jugenderziehungszentrum oder einem Bezirkserziehungszentrum oder in einer medizinischen Einrichtung oder einem Jugendheim unterzogen (Art. 38 Abs. 2 Nummer 3 uwrn),
– wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass der Jugendliche eine Straftat begangen hat, die die Voraussetzungen nach Art. 163 § 1 oder 3, Art. 166 § 1, Art. 173 § 1 oder 3, Art. 223 § 2 oder Art. 280 § 1 des Strafgesetzbuches erfüllt. (Art. 38 Abs. 2 Pkt. 4 uwrn).
– wenn andere Umstände vorliegen, die das Familiengericht als Hindernis für die Verteidigung des Jugendlichen bewertet (Art. 38 Abs. 2 Ziff. 5 uwrn). 
4. Wenn der Beschuldigte minderjährig oder geschäftsunfähig ist, darf sein gesetzlicher Vertreter oder die Person, in deren Obhut er sich befindet, alle Verfahrenshandlungen zu seinen Gunsten vornehmen und insbesondere Rechtsmittel einlegen, Anträge stellen und einen Verteidiger bestellen (Art. 76 der Strafprozessordnung). – Es gilt für einen Jugendlichen, der nach Vollendung des 15. Lebensjahres die Straftaten nach Art. 10 § 2 des Strafgesetzbuches begangen hat und nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches strafmündig ist. 
5. Die folgenden Untersuchungen des Minderjährigen sind erlaubt: 
· – die Untersuchung des Körpers und weitere Untersuchungen, die nicht zur Verletzung der Unversehrtheit des Körpers führen; es ist insbesondere auch erlaubt, dem Beschuldigten Fingerabdrücke abzunehmen, ihn zu fotografieren und ihn anderen Personen zur Erkennung vorzuzeigen (Art. 74 § 2 Abs. 1 der Strafprozessordnung),
· – psychologische und psychiatrische Untersuchungen sowie Untersuchungen, die mit der Durchführung von Eingriffen an seinem Körper verbunden sind, mit Ausnahme von chirurgischen Eingriffen, es sei denn, dass diese von einem Facharzt nach medizinischen Regeln durchgeführt werden und die Gesundheit des Beschuldigten nicht gefährden, wenn die Durchführung dieser Untersuchungen unabdingbar ist; insbesondere ist der Beschuldigte verpflichtet, sich unter diesen Bedingungen der Entnahme von Blut, Haarproben oder Körpersekreten zu unterziehen, vorbehaltlich der Nummer 3 (Art. 74 § 2 Abs. 2 der Strafprozessordnung),
· –Entnahme eines Wangenschleimhautabstrichs durch einen Polizeibeamten, wenn diese unabdingbar ist und keine Gefahr für die Gesundheit des Beschuldigten oder anderer Personen vorhanden ist (Art. 74 Abs. 2 Nummer 3 der Strafprozessordnung).
6. Bei Jugendlichen, die auf freiem Fuß bleiben dürfen: 
· – Verpflichtung zum Erscheinen auf jede Vorladung im Zusammenhang mit der Erhebung und Aufnahme von Beweisen in dringenden Fällen und zur Benachrichtigung der zuständigen Justizbehörde bei jedem Wechsel des Wohn- oder Aufenthaltsorten von mehr als 7 Tagen; bei unbegründeten Nichterscheinen kann ein minderjähriger Straftäter festgenommen und zwangsweise vorgeführt werden (Art. 75 § 1 und 2 der Strafprozessordnung),
· – wenn er sich nicht im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhält, ist er verpflichtet, einen Zustellungsempfänger im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu benennen; unterlässt er diese Verpflichtung, so gilt jedes Schriftstück an seine letzte bekannte Anschrift im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder, falls eine solche Anschrift nicht vorhanden ist, ein den Akten beigefügtes Schreiben als zugestellt (Art. 138 der Strafprozessordnung),
· – wechselt ein Minderjähriger, ohne eine neue Adresse anzugeben, seinen Wohnsitz oder hält er sich nicht an der von ihm angegebenen Adresse auf, so gilt ein an diese Adresse gerichtetes Schreiben als zugestellt (Art. 139 der Strafprozessordnung).

Ich habe die Belehrung zur Kenntnis genommen.

……………………………
                 (Datum und Unterschrift des Minderjährigen) 
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...


(Bezeichnung, Registernummer oder Aktenzeichen)


...


(Bezeichnung der zuständigen Polizeidienststelle)








